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ALPHABETISCHES STICHWORTVERZEICHNIS

(Die Zahlen bedeuten Randnummern)

Finanzausgleich

— Kommunaler Finanzausgleich 2026 und Vertei-
lung der Mittel des Sondervermögens Infra-
struktur 11

— Bayerns Kommunen stehen im kommenden
Jahr 4,7 Milliarden Euro mehr zur Verfü-
gung – ein wuchtiges Finanzpaket und ein ein-
deutiges Signal an unsere Kommunen 11 Ziff. 1

— Weitere Ergebnisse des Spitzengesprächs zum
kommunalen Finanzausgleich 2026 im Einzel-
nen 11 Ziff. 2

— Öffentliche Schulden im 2. Quartal 2025 13

— Der Öffentliche Gesamthaushalt war beim
nicht-öffentlichen Bereich zum Ende des
2. Quartals 2025 mit 2 554 Milliarden Euro
verschuldet 13 Ziff. 1

— Schulden des Bundes erhöhen sich um 1,8 %
13 Ziff. 2

— Schulden der Länder reduzieren sich um
5,7 Milliarden Euro 13 Ziff. 3

— Schulden der Gemeinden und Gemeindever-
bände wachsen um 3,1 % 13 Ziff. 4

Kindergärten, Kinderbetreuung

— Mittagessensverpflegung in staatlichen Kinder-
tageseinrichtungen und Schulen in Bayern 10

Kommunale Wahlbeamte

— Zweijahresfrist für die Ruhegehaltfähigkeit der
Bezüge nach einer Beförderung gilt auch für
kommunale Wahlbeamte bei Ausübung ihres
Rückkehrrechts zum früheren Dienstherrn 14

— Ausnahme von der Zweijahresfrist bedarf ei-
ner gesetzlichen Regelung 14 Ziff. 1

— Keine Ausnahme nach dem Kommunal-Wahl-
beamten-Gesetz (KWBG) 14 Ziff. 2

— Anwendung des Art. 12 Abs. 5 Satz 1 BayBe-
amtVG im Einzelfall 14 Ziff. 3

Lärmschutz

— Die Errichtung von Lärmschutzwänden ist
auch bei Brückenbauarbeiten ein abgrenzbares
Gewerk und damit ein Fachlos 17

— Stärkung des Mittelstandes durch Los- statt Ge-
samtvergaben 17 Ziff. 1

— Ein Abweichen von der Losvergabe ist nur
möglich, wenn wirtschaftliche oder technische
Gründe dies erfordern 17 Ziff. 2

Mietrecht

— Mietrecht: Der Nachweis der gesundheitlichen
Härte einer Kündigung muss nicht zwingend
durch einen Facharzt erfolgen 15

Naturschutz

— Kommunale Grünflächen: vielfältig, arten-
reich, insektenfreundlich – Praxis-Handbuch
für Bauhöfe 16

— Allgemeines 16 Ziff. 1
— Praxis-Handbuch für Bauhöfe 16 Ziff. 2
— Bezugsmöglichkeiten 16 Ziff. 3
— Richtlinien zum Schutz von Bäumen und Vege-

tationsbeständen bei Baumaßnahmen – R SBB
2023 18

Schulen

— Mittagessensverpflegung in staatlichen Kinder-
tageseinrichtungen und Schulen in Bayern 10

Steuereinnahmen

— Wachstumsaussichten und Steuereinnahmen
entwickeln sich positiv, aber Konsolidierungs-
druck bleibt hoch: Ergebnisse der 169. Steuer-
schätzung 12

— Ergebnisse der 169. Steuerschätzung 12 Ziff. 1
— Grundlagen der Steuerschätzung 12 Ziff. 2


